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Erster Teil

Einleitung

Das Rechtsinstitut der Amtshilfe blickt auf eine lange Traditions- und Ent-
wicklungslinie zurück. Als die Entstehung eigener Verwaltungszweige und die
Ausdifferenzierung der sie umsetzenden Behördeneinheiten im 19. Jahrhundert
ihren damaligen Höhepunkt erreichten, erwuchs für den innerstaatlichen Bereich
zugleich ein Bedürfnis nach der geordneten Zusammenarbeit jener neu geschaffenen
Behördeneinheiten. In letzterem wurzelt die Amtshilfe.1 Halten Verwaltungswis-
senschaft und Verwaltungswirklichkeit heute zwar vielfältige Rechtsformen bereit,
innerhalb derer die zwischenbehördliche Kooperation erfolgt, kommt der Amtshilfe
doch weiter eine zentrale Rolle und eine herausgehobene Sonderstellung zu. Das
liegt nicht zuletzt an ihrer verfassungsrechtlichen Fundierung in Art. 35 Abs. 1 GG,
der unmissverständlich formuliert: „Alle Behörden des Bundes und der Länder
leisten sich gegenseitig Rechts- und Amtshilfe.“ Die „ungeheure Bedeutung“ der
beiden für die Gerichts- und Verwaltungspraxis fand gar in der ersten Sitzung des
Unterausschusses II des Herrenchiemseer Verfassungskonvents ausdrückliche Er-
wähnung.2

A. Hintergründe der Untersuchung

Auf diese verfassungsrechtlich aufgeladenen Hintergründe dürfte es zurückzu-
führen sein, dasswissenschaftliche Auseinandersetzungenmit demAmtshilfeinstitut
vor allem auf Ebene des Verfassungsrechts erfolgen. Ausführliche Annäherungs-
versuche aus der Warte des besonderen Verwaltungsrechts sind bisher, lässt man das
Datenschutzrecht einmal außen vor, seltener unternommen worden. Darauf ist im
Schrifttum vermehrt hingewiesen worden.3 Insoweit wohnt dem Ansatz, das allge-
meine Amtshilfeinstitut im Polizei- und Ordnungsrecht fruchtbar zu machen, eine
gewisse Neuartigkeit inne. Er verspricht abstrakte Grundsätze auf ihre konkreten,
rechtspraktischen Auswirkungen hin zu untersuchen und dadurch anwendungsbe-
zogene Erkenntnisse zu Tage zu fördern. Methodisch wird die Vorstellung vom

1 K. Berg, Grenzen der Amtshilfe, S. 57 f.; Dederer, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 35 Rn. 11;
Reimer, in: Bonner Kommentar GG, Art. 35 Rn. 21;Wessel, Probleme der Amtshilfe, S. 19 ff.

2 Protokoll der 1. Sitzung des Unterausschusses II vom 13. August 1948, S. 29–30, ab-
gedruckt in: Schneider, Das Grundgesetz, Art. 35 Rn. 6.

3 Beckermann, DVBl. 2019, 407 (407).



„Verwaltungsrecht als konkretisiertem Verfassungsrecht“4 beim Wort genommen.
Einen geeigneten Rahmen hierfür eröffnet das Versammlungsrecht, das immer
wieder Anlass zu Diskussionen über das Amtshilfeinstitut gibt und sich deswegen als
Ausgangspunkt für die Untersuchung anbietet.

I. Die Amtshilfe-Rechtsprechung am Rande
des G20-Gipfeltreffens 2017 in Hamburg

Zuletzt hat etwa die am Rande des G20-Gipfeltreffens 2017 in Hamburg er-
gangene verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung den Zusammenhang zwischen
einer verweigertenAmtshilfeleistung und derAnnahme des polizeilichenNotstandes
eingehender in den Blick genommen. Jener Rechtsprechung lag eine Allgemein-
verfügung der Hamburger Polizei zu Grunde, die für die Zeit des G20-Gipfeltreffens
ein generelles Versammlungsverbot für große Teile des Hamburger Innenstadtge-
bietes anordnete. Wegen der Ausnahmelosigkeit waren Adressaten auch solche
Personen, von denen keine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit
auszugehen drohte und die rechtmäßigerweise nur unter den Voraussetzungen des
polizeilichen Notstandes als sogenannte Nichtstörer in Anspruch genommen werden
dürfen.5 Das Vorliegen eines solchen Notstandes begründete die Polizei mit der
außergewöhnlich komplexen Gemengelage rund um das G20-Gipfeltreffen: So sei
der effektive Schutz von Versammlungsteilnehmern, Polizeibeamten und unbetei-
ligten Dritten infolge des zu erwartenden besonders hohen Personenaufkommens im
Stadtgebiet, gepaart mit einer nur bedingt vorhersehbarenMenge zu koordinierender
Versammlungen, selbst unter Heranziehung aller bundes- und landesweit verfüg-
baren Polizeikräfte unmöglich.6 Der letzte Halbsatz bündelte die Einschätzung der
Hamburger Polizei, dass man die zur Gefahrenabwehr erforderliche Zahl an Poli-
zeivollzugsbeamten nicht würde bereitstellen können; und zwar auch nicht durch
eine Ergänzung der eigenen Beamten mit, im Wege der Amtshilfe entsandten, Po-
lizeikräften aus anderen Ländern oder von Seiten des Bundes.

Während des G20-Gipfeltreffens waren damit die Durchführung von Demon-
strationen, Mahnwachen und vergleichbaren Protestaktionen praktisch ausge-
schlossen. Angesichts dieses denkbar schweren Eingriffs in die Versammlungs-
freiheit überrascht die Fülle von sich gegen die Allgemeinverfügung richtenden,
verwaltungsgerichtlichen Eilanträgen kaum. Aus rechtlicher Perspektive stellte sich
insbesondere die Frage nach den Anforderungen an den Umfang einer „gerichts-
festen“ behördlichen Darlegung des polizeilichen Notstandes. Kurz: In welchem

4 Werner, DVBl. 1959, 527 (527).
5 Ausführlich zur Rechtsfigur des polizeilichen Notstandes zuletzt Barczak, Die Verwal-

tung 49 (2016), 157 ff.
6 Derart formulierte es die Polizei Hamburg auf S. 56 der Allgemeinverfügung vom 01.06.

2017, einsehbar unter www.polizei.hamburg/contentblob/8926948/28d5fcff51997e02f0d3
af0119bc7933/data/transferkorridor-do.pdf [zuletzt abgerufen am 24.11.2020].
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Maße hätte die Hamburger Polizei das Fehlen der zur Gefahrenabwehr erforderli-
chen Kräfte im Außenverhältnis gegenüber den betroffenen Bürgern nachweisen
müssen? In Akzentuierung einer bereits vorher erkennbaren Tendenz der ver-
sammlungsrechtlichen Rechtsprechung forderten die zuständigen Kammern des
Verwaltungsgerichts Hamburg die Darlegung, aufgrund welcher konkreter Gefahren
für die öffentliche Sicherheit in den jeweiligen [um Amtshilfe ersuchten] Ländern
und aufgrund welcher konkreter, gegenüber einer durch Art. 8 Abs. 1 GG ge-
schützten Versammlung vorrangig zu schützender sonstiger Versammlungen keine
ausreichenden Polizeikräfte zumSchutz der angemeldetenVersammlungen imWege
der Amtshilfe zur Verfügung gestellt wurden.7Nur dann könne die für eine Annahme
des polizeilichen Notstandes erforderliche gerichtliche Feststellung erfolgen, dass
die ersuchten Behörden des Bundes und der Länder tatsächlich nicht dazu in der Lage
seien, die erbetene Amtshilfe zu leisten.8 Mit alledem thematisierte die Hamburger
G20-Rechtsprechung also nicht nur die abstrakten Zusammenhänge zwischen der
verweigerten Amtshilfe und der Annahme des polizeilichen Notstandes, sondern
vielmehr auch die konkreten Anforderungen an ihren tatsächlichen Nachweis.

II. Klassische Anwendungsfälle des polizeilichen Notstandes
im Versammlungsrecht

Solche Probleme ergeben sich nicht nur am Rande von Großveranstaltungen wie
dem G20-Gipfeltreffen 2017 in Hamburg. Sie aktualisieren sich darüber hinaus in
gleicher Weise bei Vorliegen einer der klassischen Anwendungsfälle des polizeili-
chen Notstandes, nämlich beim konfliktgeladenen Aufeinandertreffen unter-
schiedlicher Versammlungen aus widerstreitenden politischen Lagern. Dabei treten
vor allem Probleme auf, wenn eine als provozierend empfundene Ausgangskund-
gebung aus dem rechten politischen Spektrum den Anstoß zu unmittelbaren Ge-
gendemonstrationen und Blockadeaktionen gibt. In solchen Konstellationen ver-
weisen Versammlungsbehörden regelmäßig auf die Begrenztheit ihrer eigenen
Ressourcen, die fehlende Möglichkeit eines Ausgleichs durch helfende fremde
Polizeikräfte und das damit einhergehende Unvermögen, die nichtstörende Aus-
gangskundgebung vor den provozierten Dritten zu schützen. Daran anknüpfend
stützen sich versammlungsrechtliche Maßnahmen typischerweise auf den polizei-

7 VG Hamburg, BeckRS 2017, 147748 (Rn. 27); VG Hamburg, BeckRS 2017, 121195
(Rn. 58, Hervorhebung und Klammerzusatz jeweils nur hier). In drei weiteren Beschlüssen
wurde dies offengelassen, VG Hamburg, BeckRS 2017, 120674 (Rn. 83); VG Hamburg, Be-
schl. v. 30.06.2017–3 E 6460/17, S. 21 f.; VG Hamburg, Beschl. v. 03.07.2017–5 E 6475/17,
S. 34. Ausführlich hierzu schon Beckermann, DVBl. 2019, 407 ff. Aus der versammlungs-
rechtlichen Rechtsprechung, die während der Panndemie ergangen ist: VG Stuttgart, BeckRS
2022, 168 (Rn. 38) und BeckRS 2022, 747 (Rn. 47). Das VG Stuttgart erstreckt die Darle-
gungslast in beiden Entscheidungen ebenfalls auf die vorrangigen Aufgaben in den „jeweili-
gen Ländern“.

8 VG Hamburg, BeckRS 2017, 121195 (Rn. 68).
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